
 

 

MODELL FÜR TEILZEITVEREINBARUNGEN an BKs 
 
Rechtsgrundlagen:   → ADO § 17, Stand: 01.11.2015 

→ Landesgleichstellungsgesetz (LGG §13) 
→ Landesbeamtengesetz (LBG § 63-67) 
→ Empfehlungen der Bezirksregierung Düsseldorf für  
     den Einsatz von TZ-Beschäftigten vom Oktober 
     2013 

Ein Teilzeitkonzept sollte immer in Zusammenarbeit mit dem Lehrerrat, der 
Schulleitung und der Ansprechpartnerin für Gleichstellung erstellt und auf der 
Lehrerkonferenz beschlossen werden. 
*************************************************************************** 
Ein Modell für alle Schulen, bzw. Berufskollegs vorzugeben ist nicht möglich, da 
jedes Berufskolleg andere Konstellationen und Bedürfnisse hat.  
Daher sollen Ihnen die folgenden Tipps als Anregung dienen, das für Ihre Schule 
optimale Teilzeitkonzept zu erarbeiten, in dem sich alle beteiligten Personen 
wiederfinden. 

 
Für folgende Anlässe sollten Regelungen getroffen werden: 

→Einsatzplanung / Stundenplangestaltung   →Klassenleitung  
→Konferenzen / Dienstbesprechungen     →Prüfungsaufsicht 
→schulinterne Fortbildungen (z.B. pädagogischer Tag)  →Vertretungsunterricht 
→Klassenfahrten         →Pausenaufsicht 
→Sprechtage        →Springstunden 
 
Mögliche Zusatzangebote könnten nach Absprache z.B. sein: 
 Tandems in Konferenzen bilden:  Dabei muss eine verbindliche Paarbildung 

auf der jeweiligen Anwesenheitsliste und im Protokoll der betroffenen 
Konferenz vermerkt werden. Die abwesende Person ist verpflichtet, sich über 
die verpassten Inhalte zu informieren. 

 Regelungen für den Unterrichtsbeginn und das Unterrichtsende treffen, die 
den Öffnungszeiten von Kindergärten etc. entsprechen 

 Verrechnung von Veranstaltungen an unterrichtsfreien Tagen mit 
Präsenzzeiten  

 Relation der Anzahl von unterrichtsfreien Tage mit Stundenanzahl verknüpfen 
 Anzahl der Springstunden in Relation zu Unterrichtsstunden setzen 
 Klassenleitungsteams bilden 
 Festlegung auf einen Konferenztag zur besseren Planbarkeit 
 …….. 

 



 
 
 
 

 

Im Einzelfall sollte es immer möglich sein, individuelle Absprachen mit der 
Schulleitung und/oder der jeweiligen Bereichsleitung zu treffen.  
 
Bei Fragen zur Erstellung oder Beratung während des Prozesses können Sie sich gerne 
schriftlich wenden an:    daniela.mohr-ramme@brd.nrw.de 
oder telefonisch:    0211 475-5746       
                            Stand: 21.02.2020 
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